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[image: image1.png]Im Zuge dieser durchgefiihrten Untersuchungen zeigte sich, dass der Wohnraumbedarf
nicht ausschlieRlich durch eine Aktivierung von innerértlichen Potenzialflédchen gedeckt
werden kann. Aus diesem Grund sollen die am nérdlichen Rand des Stadtteiles Berg-
heim gelegenen, bislang als Griinland bzw. vorwiegend intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzten Fléichen westlich und 8stlich der Strae ,Zum FuggerschloB’ einer maBvollen
wohnbaulichen Entwicklung zugefiihrt werden. Mit einer Entwicklung von modernen,
aber noch dérflich geprégten Wohngebaudetypologien (vorwiegend Einzel- und Dop-
pelhéuser) auf kleineren Grundstiicksparzellen soll neuer Wohnraum geschaffen wer-
den.



[image: image10.png]Durch die in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 4 und WA 6 bis WA 8 vor-
genommene Beschrénkung der Anzahl zuléssiger Wohnungen auf maximal zwei
Wohneinheiten je Einzelhaus bzw. je Doppelhaus soll eine spétere Verdichtung und
Zergliederung des neuen Wohnquartiers unterbunden werden. Die damit verbundenen
Auswirkungen (hdhere Anzahl an Kfz-Stellplétzen, stérkere Verkehrsbelastung, hhere
Anforderungen an die soziale Infrastruktur etc.) wéren mit den fiir eine Ortsrandarron-
dierung angemessenen lockeren Strukturen nicht vereinbar.



[image: image11.png]Die Flache A ist weder Teil des Landschaftsschutzgebietes
"Westliche Walder", noch als Biotop gekennzeichnet, besitzt
jedoch nach Aussage der Stellungnahme "eine hohe
6kologische Wertigkeit" und nimmt "einen nicht zu
ubersehenden Stellenwert fiir das Landschaftsbild ein. Es
handelt sich hier um ein extensiv und kleinteilig
landwirtschaftich genutztes Gebiet, welches einen hohen
Strukturreichtum besitzt, einen grofen Artenreichtum
erwarten lasst und damit von besonderer Bedeutung firr die
Biodiversitat ist.

Darliber hinaus verkdrpert der Gberwiegend als Griinland
genutzte Bereich der Fléche A mit seinen Randstrukturen
um die Kleinteilig genutzten Grundstiicke ein Relikt fraherer
Kleinbauerlicher Nutzungsformen. Unter dieser Pramisse
kommt diesem Landschaftsraum hinsichtlich Landschaftsbild
und Landschaftskultur eine besondere Bedeutung zu.
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Stellungnahme zum Flächennutzungsplan und zum Bebauungsplan Nr 291 „Nördlich des Kleiberwegs und der Rossinistraße“, 
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir lehnen den Bebauungsplan und die Flächennutzungsplanänderung in der vorliegenden Form ab.
Begründung:

· Es wird am Langen Berg, also der westliche Teil des Baugebietes, eine ökologisch sensible Fläche überbaut
· Das Baugebiet beeinträchtigt das Landschaftsbild
· Die Baulücken innerorts bleiben bestehen
· Es entspricht nicht dem im Ortsentwicklungskonzept von 2026 ermittelten Bedarf
Schon die Einleitung und die Begründung für diesen Bebauungsplan mit 3,1 ha ist nicht ganz richtig:
[image: image13.jpg]



S.5 des Textteiles
Hier ein Auszug aus dem Ortsentwicklungskonzept von SEP Jochen Baur und Stadtplaner von 2016, von der Stadt selbst in Auftrag gegeben:
[image: image2.png]Grundsétzlich soll eine Innenentwickiung vor der
Inanspruchnahme neuer Flichen bevorzugt werden.

Die zahlreichen Bauliicken und méglichen Baufléchen, die
sich durch UmstrukturierungsmaBnahmen ergeben kénnen,
befinden sich innerhalb der bereits bebauten Bereiche. Es
handelt sich um insgesamt 3,2 ha Bauflachen.




[image: image3.png]Die Schwierigkeit besteht jedoch in der Verfugbarkeit der
Bauflachen. Sie befinden sich ausschlieRlich in privatem
Eigentum, ein Bauzwang besteht nicht und kann auch nicht




S 68 SEP im Auftrag der Bauverwaltung
Das heißt, die Flächen für die innerörtliche Entwicklung wären vorhanden. 

Weiter geht es um die Art der Bebauung:
[image: image4.png]‘wohnbaulichen Entwicklung zugeflihrt werden. Mit einer Entwicklung von modernen,
aber noch dérflich geprégten Wohngebaudetypologien (vorwiegend Einzel- und Dop-

pelhéuser) auf kleineren Grundstiicksparzellen soll neuer Wohnraum geschaffen wer-
den.




S 5 des Texttteils
Dagegen heißt es im Ortsentwicklungskonzept 2016:
[image: image5.png]In Zukunft wird der Bedarf an kleineren Wohneinheiten
steigen, einerseits um den Bedarf fur Singles und Senioren
zu gewahrleisten, andererseits um bezahlbaren Wohnraum
fur Kleinfamilien zu schaffen




Seite 68 SEP im Auftrag der Bauverwaltung
Es wird also nicht das gebaut, was in Bergheim für nötig erachtet wurde.
In jedem Stadtteil gibt es Bedarf an innerörtlichen, barrierefreien Wohnungen. Menschen, die infolge Alter oder Krankheit nicht mehr in der Lage sind, sich um Haus und Garten zu kümmern, möchten deswegen trotzdem ungern aus ihrer gewohnten Nachbarschaft wegziehen. Besser wären also geeignete Wohnungen in der Ortsmitte. Im Text gibt es zwar Vorschriften zu Dachneigung und Nebenanlagen, jedoch nichts zu Barrierefreiheit oder flexiblen Grundrissen.  

In Augsburg besteht gut die Hälfte aller Haushalte nur aus 1 Person, im Gegensatz dazu nehmen Einfamilienhäuser rund die Hälfte der bebauten Fläche ein. Flexiblere Wohnformen sind dringend notwendig, so dass ein Haus z. B. später geteilt werden kann.
Das bedeutet nicht (wie der Bebauungsplan annimmt), dass die Zahl der Bewohner steigt, sondern, dass die Zahl der Bewohner nach dem Auszug der Kinder nicht erheblich abnimmt.
Wir lehnen den Bebauungsplan und die Flächennutzungsplanänderung auch ab wegen der Lage am Langen Berg:

[image: image6.png]Nicht alle Bereiche werden aus stadtebaulicher Sicht und
auch aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes als
sinnvolle Arrondierung eingestuft. Kritisch ist die Bauttigkeit
Am Langen Berg zu bewerten, die innerhalb des
Landschaftsschutzgebietes fortschreitet.

Daher wird empfohlen, vor einer weiteren Ausweisung von
Bauflachen die bestehenden Potenziale auszuschdpfen

Am besten geeignet ist der Bereich Beim Winkelacker im
Siiden von Bergheim beidseits der Bannackerstralte. An der
Kathreinerstrale ist ein besonders vorsichtiger Umgang mit
dem im Schutzgebiet bestehenden hochwertigen
Baumbestand notwendig. Dies ist vor allem im Hinblick auf
die Erschiieung wichtig, die Uber den bestehenden Stich im
Norden erfolgen sollte




Seite 69 SEP im Auftrag der Bauverwaltung
Trotzdem ist Gegenstand dieses Bebauungsplanes und der Flächennutzungsplanänderung genau das Gebiet am Langen Berg.

Seite 24
Der Umweltbericht ist unvollständig:
Es fehlt jegliche Beurteilung der Wiese am Hang im westlichen Teil des Bebauungsplanes.
Bei unserem letzten Besuch der Wiese war es ein nicht zu intensiv genutztes Grünland, das keine 5x mal im Jahr gemäht wurde.
Das kann unter gesetzlichen Schutz nach Art 23 Bayerisches Naturschutzgesetz fallen, als arten und strukturreiches Dauergrünland.
Es findet sich kein Satz im Umweltbericht, dass die Vegetation dieser Wiese, vor allem der extensiveren Hanglagen, genauer betrachtet wurde.
Wie sonst auch, wurden nur artenschutzrechtlich relevante Tiergruppen untersucht (Vögel, Reptilien, Amphibien und Fledermäuse).
Das deckt nicht den Bereich „Biologische Vielfalt“ ab. Gerade die Wiese und ihre Umgebung sind Lebensraum für z. B. Schmetterlinge , Wildbienen, Heuschrecken und Käfer. Davon gibt es wesentlich mehr Arten die nach Artenschutzrecht streng geschützt sind. Davon ist nichts untersucht worden.

[image: image7.png]D.6.2.2.3. Schutzgut Flache

Die geplante Realisierung einer Wohnbebauung an diesem Standort entspricht als be-
hutsame Arrondierung von Ortsrandlagen den grundstzlichen Zielstellungen fiir eine
maRvolle Siedlungsentwicklung des Staditteiles Bergheim (siehe auch Kapitel D.4.3.).
Sie trégt damit dem Grundsatz eines sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund
und Boden weitestgehend Rechnung.




Seite 38
Dieser Bebauungsplan ist kein sparsamer Umgang mit Grund und Boden


Seite  70 SEP
Über diese damalige Einschätzung, die in einer Bauausschuss-Sitzung vor circa 10 Jahren vom Herrn Quarg, Architekt und Stadtrat, ausführlich vorgetragen wurde, setzt sich der vorliegende Bebauungsplan hinweg und behauptet das Gegenteil
Mit freundlichen Grüßen
Christine Kamm
Im Anhang noch ein Auszug aus SEP 2016, 
Plan mit den 4 untersuchten Baugebieten am Ortsrand und ihre Bewertung
[image: image8.png]



[image: image9.png]Bewertung der Flachen A - D in der Zusammenstellung
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Auszug aus SEP 2016


